
Beteiligung der Gemeinde Edermünde an Unternehmen in einer
Rechtsform des Privatrechts

Information gemäß § 123a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

Die Gemeinde Edermünde verfügt über keine Beteiligungen im Sinne des § 123a Abs. 1
Hessische Gemeindeordnung (HGO). Ein Beteiligungsbericht nach § 123a Abs. 2 und 3 wird
daher nicht erstellt.

Edermünde, den 12.05.2025

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Edermünde
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